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  1   Satzung laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 26. April 2007 

 

 

§ 1   Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein trägt den Namen  

„OPTENCE – Kompetenznetz Optische Technolo-gien Hessen/Rheinland-
Pfalz“ und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung 
führt er den Zusatz „e. V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Darmstadt. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2  Zweck des Vereins, Aufgaben 

 

(1) Die optischen Technologien stellen eine Schlüsseltechnologie für eine Vielzahl ver-
schiedener Fachdisziplinen und Spezialgebiete mit einem breiten Spektrum von An-
wendungen in unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen und gesellschaftlichen Berei-
chen dar. Vor diesem Hintergrund hat OPTENCE den Zweck, das einschlägige wis-
senschaftliche Know-how in den jeweiligen Fachdisziplinen zur effektiven Nutzung 
zusammenzuführen, die Anwendung und die Verbreitung der optischen Technolo-
gien zu fördern und die Grundlagen für eine breitere Nutzung optischer Technolo-
gien in Wissenschaft und Praxis zu schaffen. 

 
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht: 
 

- Enge wissenschaftliche und technische Vernetzung der Beteiligten aus Wissen-
schaft und Wirtschaft; 

- Plattform für den Informationsaustausch und die gegenseitige technische Unter-
stützung zwischen den Beteiligten aus Wissenschaft und Wirtschaft; 

- Veranstaltung von Workshops und Diskussionsplattformen mit wechselnden 
Themenschwerpunkten; 

- Plattform für die Initiierung von Projekten in Abstimmung mit Projektträgern; 
- Vorhalten und Betreiben von Mess- und Applikationslabors (zentral oder dezen-

tral) für Zwecke der eigenen Forschung und für Forschungsvorhaben von Ver-
einsmitgliedern und oder Dritten; 

- Ausbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen für Studierende und Praktiker; 
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- Einrichtung eines Arbeitskreises von Hochschulen, Industrie und beruflichen Bil-
dungseinreichungen zur regionalen Bestandsaufnahme der Ausbildungssituation 
sowie zur Förderung, Aktualisierung und Weiterentwicklung bestehender Stu-
diengänge und zur Einrichtung neuer Studiengänge und beruflicher Ausbildungs-
gänge in optischen Technologien; 

- Förderung des zeitweiligen Austauschs von Studenten und Industriemitarbeitern 
zur Lehr- und Ausbildungszwecken und für Zwecke des Know-how-Transfers im 
Bereich optischer Technologien; 

- Unterstützung des generellen Technologietransfers im Bereich optischer Techno-
logien; 

- Förderung der optischen Technologien insgesamt; 
- Förderung der Standardisierung und der entwicklungsbegleitenden Normung im 

Bereich optischer Technologien; 
- Auf- und Ausbau der Informationsstrukturen und der Vernetzung der Mitglieder; 
- Öffentlichkeitsarbeit, Präsentation des Kompetenznetzes und seiner Aktivitäten 

bei Ausstellungen, Messen und Tagungen; 
- Kontakte zu anderen nationalen und internationalen Netzwerken und Verbänden; 
- eigene wissenschaftliche Tätigkeit des Vereins im Bereich optischer Technolo-

gien, deren Ergebnisse den Vereinsmitgliedern kostenlos oder gegen anteilige 
Kostenbeteiligungen und anderen interessierten Kreisen gegen Kostenerstattung 
zur Verfügung gestellt werden können. 

 
(3) Der Verein führt keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. 

 

 

§ 3  Finanzen 

(1) Der Verein finanziert Maßnahmen zur Erfüllung des Vereinszwecks unter anderem 
durch einen Förderungsbeitrag des BMBF zur Errichtung und zum Betrieb des OP-
TENCE und seiner Geschäftsstelle. Sofern darüber hinaus Beiträge und Umlagen 
von den Mitgliedern zu entrichten sind, wird dies von der Mitgliederversammlung 
beschlossen. Die Vereinsmitglieder sind sich einig, dass die Vereinszwecke nach 
Ablauf des Förderungszeitraums des BMBF durch Beiträge der Mitglieder und 
sonstige Einnahmen finanziert und weitergeführt werden. 

(2) Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen oder Umlagen werden von der Mitglieder-
versammlung in Form einer Beitragsordnung festgesetzt, die jeweils der Kosten-
entwicklung und dem Aufgabenbereich des Vereins angepasst wird. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 4  Mitgliedschaft 

(1) Der Verein hat ordentliche und assoziierte Mitglieder. 

(2) Als ordentliche Mitglieder des Vereins werden auf schriftlichen Antrag Wirtschafts-
unternehmen, universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Univer-
sitäten, Fachhochschulen, Verbände und andere Organisationen aus den Tätig-
keitsfeldern der Optischen Technologien zugelassen. 

(3) Die juristischen Personen bevollmächtigen eine natürliche Person, als ständiger 
Vertreter an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen sowie die für die Aus-
übung der Mitgliedschaft erforderlichen Erklärungen abzugeben und Handlungen 
vorzunehmen. Im Falle der Verhinderung des Bevollmächtigten kann ein Vertreter 
entsandt werden. 

(4) Rechte und Pflichten der assoziierten Mitglieder sind in § 5 geregelt. 

(5) Über den Antrag auf Mitgliedschaft (ordentliche und assoziierte Mitglieder) ent-
scheidet der Vorstand. Gegen den ablehnenden Bescheid des Vorstandes, der mit 
Gründen zu versehen ist, kann der Antragsteller innerhalb eines Monats ab Zugang 
des ablehnenden Bescheides schriftlich Beschwerde beim Vorstand einlegen. Über 
die Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 

§ 5  Assoziierte Mitglieder 

(1) Wirtschaftsunternehmen, Forschungseinrichtungen, Verbände, andere Organisati-
onen und natürliche Personen können dem Verein als assoziierte Mitglieder beitre-
ten. 

(2) Die assoziierten Mitglieder zahlen die für sie in der Beitragsordnung festgelegten 
Jahresbeiträge. 

(3) Die assoziierten Mitglieder erhalten zu ihrer Unterrichtung Geschäftsführungsbe-
richte und Rundschreiben des Vereins; Art und Umfang dieses und eventuell sons-
tiger Rechte werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

(4) Die assoziierten Mitglieder nehmen an der Mitgliederversammlung ohne Stimm-
recht teil; sie haben in der Mitgliederversammlung jedoch Rede- und Antragsrecht. 

§ 6  Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet 

(1) durch Austritt aus dem Verein unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Mona-
ten zum Ende des Geschäftsjahres, 

(2) durch Auflösung des Wirtschaftsunternehmens bzw. der Organisation des Mit-
glieds; bei natürlichen Personen durch Tod. 
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(3) durch Ausschluss.  
Der Ausschluss ist nur nach Anhörung des Mitglieds aus wichtigem Grund statthaft 
und schriftlich zu begründen. Er erfolgt durch einstimmigen Beschluss des Vorstan-
des. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann das Mitglied Beschwerde erheben. 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des Ausschließungsbe-
schlusses schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet 
die nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 

§ 7  Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 8  Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden und bis zu 3 weiteren Mitgliedern. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dau-
er von drei Jahren vom Tag der Wahl an gewählt; sie bleiben jedoch bis zur Neu-
wahl des Vorstandes im Amt. Ihre Wiederwahl ist möglich. Jedes Vorstandsmitglied 
ist einzeln zu wählen. Wählbar sind natürliche Personen, sofern sie von den Mit-
gliedern als Bevollmächtigte entsandt worden sind (§ 4 Abs. 3). Scheidet ein Mit-
glied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Er-
satzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch zwei Mitglieder des 
Vorstandes, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter.  

§ 9   Zuständigkeit des Vorstandes 

(1) Der Vorstand ist für die Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 
durch die Satzung einem anderen Organ zugewiesen sind. Er hat vor allem folgen-
de Aufgaben: 

1. Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung, 

2. Einberufung der Mitgliederversammlung, 

3. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 

4. Aufstellung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, 

5. Abgabe eines jährlichen Rechenschaftsberichts auf einer ordentlichen Mitglie-
derversammlung, 

6. Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen für die hauptamtlichen Mitar-
beiter zur Wahrnehmung der Vereinsaufgaben, 

7. Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. 
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(2) Der Vorstand ist berechtigt, die Erledigung der Aufgaben Nr. 1 bis 3 in Absatz (1) 
ganz oder teilweise dem Geschäftsführer zu übertragen. 

 

§ 10    Beschlussfassung des Vorstandes 

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die 
vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, 
schriftlich, per Email, fernmündlich oder per Telefax einberufen werden. In jedem 
Fall ist eine Einberufungsfrist von 2 Wochen einzuhalten. Der Vorstand ist be-
schlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende 
oder der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschluss-
fassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimment-
haltungen gelten als ungültige Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Leiters der Vorstandssitzung.  
Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der stellver-
tretende Vorsitzende. 

(2) Die Beschlüsse des Vorstandes sind als Niederschrift aufzunehmen und vom Sit-
zungsleiter zu unterschreiben. 

(3) Der Vorstand kann seine Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren fassen, 
wenn alle Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen. 
Sofern ein Vorstandsmitglied Widerspruch gegen die Beschlussfassung erhebt, ist 
eine ordentliche Vorstandssitzung anzuberaumen und die Beschlussfassung ge-
mäß § 10 Abs. 1 durchzuführen. 

§ 11   Geschäftsführung 

(1) Für die Geschäfte der laufenden Verwaltung des Vereins wird eine Geschäftsstelle 
bei der Technischen Universität Darmstadt eingerichtet. 

(2) Per rechtsgeschäftlicher Vollmacht wird der Vorstand einen Geschäftsführer mit der 
Wahrnehmung der Aufgaben der laufenden Verwaltung betrauen. Geschäfte der 
laufenden Verwaltung sind solche, die in mehr oder weniger regelmäßiger Wieder-
kehr vorkommen und zugleich nach Größe, Umfang der Verwaltungstätigkeit und 
Finanzkraft des OPTENCE von nicht unerheblicher Bedeutung sind. Der Geschäfts-
führer ist zeichnungsbefugt bis zu einem vom Vorstand zu benennenden Betrag.  
Aufgaben und Rahmen für die Tätigkeit des Geschäftsführers werden vom Vor-
stand in einer Geschäftsordnung für den Geschäftsführer näher bezeichnet. 
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§ 12   Rechnungsprüfung 

(1) Vor der jährlich stattfindenden ordentlichen Mitgliederversammlung prüft ein von 
der Mitgliederversammlung bestimmter Rechnungsprüfer die ordnungsgemäße 
Buch- und Kassenführung des Vereins.  

(2) Der Rechnungsprüfer erstellt bis spätestens vier Wochen vor dem Termin der 
jährlichen Mitgliederversammlung seinen Prüfungsbericht. In der Regel wird der 
Prüfungsbericht zusammen mit der schriftlichen Einberufung der Mitgliederver-
sammlung an die Mitglieder übermittelt. Ansonsten wird der Prüfungsbericht im 
Rahmen des jährlichen Rechenschaftsberichts des Vorstandes auf der Mitglieder-
versammlung verlesen oder vom Rechnungsprüfer mündlich abgegeben.  

 

 

§ 13 Mitgliederversammlung 

 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme. Zur Aus-
übung des Stimmrechts kann ein anderes ordentliches Mitglied schriftlich bevoll-
mächtigt werden. Diese Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung ge-
sondert zu erteilen. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für folgende Aufgaben: 

1. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das  

nächste Haushaltsjahr, 

2. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes, 

3. Entlastung des Vorstandes, 

4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 

5. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung und über die Auflösung 
des Vereins, 

6. Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge (Beitragsord-
nung), 

7. Ernennung von natürlichen Personen als Ehrenmitgliedern, 

8. Beschlussfassung über Beschwerden gegen die Ablehnung von Aufnahmean-
trägen und gegen Ausschlussbeschlüsse des Vorstandes, 

9. Beschlussfassung über Grundsatzangelegenheiten im Hinblick auf die Umset-
zung der Aufgaben und Ziele des Vereins gemäß § 2. 

(3) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann 
die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vor-
stand kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereichs die Mei-
nung der Mitgliederversammlung einholen. 
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§ 14 Einberufung und Beschlussfassung 
der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt. Sie wird vom 
Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen schriftlich unter Mitteilung 
der Tagesordnung einberufen. Satzungsänderungen müssen der Einladung beilie-
gen. Jedes ordentliche Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitglieder-
versammlung schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Ver-
sammlungsleiter hat zu Beginn der Versammlung die Tagesordnung entsprechend 
zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst zu Beginn 
der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversamm-
lung.  
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist 
kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel sämtli-
cher ordentlicher Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vor-
stand verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit 
der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

(3) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 

(4) Über die Beschlüsse jeder Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift durch ei-
nen vom Versammlungsleiter bestimmten Protokollführer aufzunehmen. Zum Pro-
tokollführer kann auch ein Nichtmitglied bestimmt werden. Die Niederschrift ist vom 
Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

(5) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss 
schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder dies beantragt. 

§  15   Außerordentliche Mitgliederversammlungen 

Der Vorstand muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wenn das 
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Versammlung von einem Fünftel der 
ordentlichen Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt 
wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gilt § 14 der Satzung entspre-
chend. 
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§ 16    Satzungsänderungen 

Für Beschlüsse über Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins (§ 2 Abs. 1) kann nur mit 
Zustimmung von mindestens 90% aller ordentlichen Mitglieder beschlossen werden. 
Die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht anwesenden Mit-
glieder kann nur innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden 

 

§ 17  Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von zwei Drittel der abgegeben gültigen Stimmen beschlossen werden. 

(2) Falls die Mitgliederversammlung keine andere Entscheidung trifft, sind der Vorsit-
zende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Li-
quidatoren. 

(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an den SSttiifftteerr--
vveerrbbaanndd  ffüürr  ddiiee  ddeeuuttsscchhee  WWiisssseennsscchhaafftt  ee..  VV.. (§ 3 Abs. 4). 

§ 18   Schiedsverfahren 

Alle Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern und dem Verein sind unter Ausschluss des 
Rechtsweges durch schiedsrichterliches Verfahren gemäß dem Zehnten Buch der ZPO, 
§§ 1025 ff, endgültig zu entscheiden. 

Das Schiedsgericht setzt sich zusammen aus einem Obmann und zwei Beisitzern. Der 
Obmann muss die Befähigung zum Richteramt haben. Jede Partei hat das Recht, einen 
Beisitzer zu ernennen. Der Obmann wird auf Antrag der klagenden Partei von der In-
dustrie- und Handelskammer Darmstadt ernannt, die auch einen Beisitzer ernennt, so-
fern dieser von einer Partei nicht binnen zwei Wochen nach Klageerhebung ernannt 
wird. Ort des Schiedsverfahrens ist Darmstadt. 


